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tan werden konnte. Geld kam uns aus allen Gegenden der
Union, meistens in kleinen Summen, zu. Die heldenhafte
Arbeit unserer eigenen Frauen wurde allseitig anerkannt.

„Es ist noch kaum je vorgekommen, dass Frauen beim
ersten Ansturm das Stimmrecht erhielten. Wir bereiten schon
auf einen zweiten Feldzug vor, und der Mut und
Enthusiasmus unserer Frauen ist grossartig.'1

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.
„Gleiche Arbeit, gleicher Lohn", entschied der Richter

des Schiedsgerichtshofes in Australien, Mr. Higgins. Eine
Zeitung, „The Melbourne Age", bringt aus der Urteilsbegründung

am 25. Juni folgendes :

„Es ist das erstemal, dass sich dieses Gericht direkt mit
dem Problem der Frauenarbeit zu beschäftigen hatte. Die
Union hier besteht auf dem Grundsatz : Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit. Dieser Satz scheint in seiner Gerechtigkeit
unanfechtbar, denn augenscheinlich sollte eine Frau, die bei
der gleichen Art Arbeit ebenso gute Resultate erzielt wie der
Mann, nicht weniger Lohn dafür erhalten.

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, eine Frau in seinem
Dienst zu behalten, wenn ihre Arbeit ungenügend ist; wenn
er sie aber behält, gibt er damit stillschweigend zu, dass sie

genügt. Der Staat kann nicht verlangen, dass ein Arbeitgeber

zu all seinen übrigen Sorgen sich noch um die
häuslichen Bedürfnisse aller seiner Angestellten bekümmere, noch
darf er dulden, dass ein Mädchen aus einem behaglichen Heim
das Lohnniveau der weniger bevorzugten Mädchen herunterdrücke,

die sich selbst erhalten müssen Seit längerer Zeit
besteht die Tendenz, Männer in der Industrie durch Frauen
zu ersetzen, sogar in Beschäftigungen, für die der Mann besser

taugt, wo dann die Frauen weniger Lohn erhalten als die
Männer. Ich komme deshalb zum Schlüsse, dass im
vorliegenden Fall, wo Männer und Frauen im grossen Ganzen
auf der gleichen Höhe stehen, sie auch gleich bezahlt werden
sollten, und dem Arbeitgeber steht es dann frei auszuwählen,
welches Geschlecht und welche Personen er für die Arbeit
bevorzugt. All das befördert die Arbeitsleistung und führt eine

wahre und gesunde Konkurrenz herbei ; nicht eine Konkurrenz,
wie bei einer holländischen Gant, um weniger Lohn, sondern
um grössere Leistungsfähigkeit."

Die weitreichende Bedeutung dieses Entscheides ist in
Australien sofort erkannt worden. „The Age" sagt in einem
Leitartikel vom 26. Juni: „Gerecht denkende Menschen werden
die Grundsätze, auf die Mr. Higgins seine Entscheidung stützt,
billigen. Sie sind der Ausdruck und die Verkörperung eines
natürlichen Gerechtigkeitssinnes. Wir stimmen dem Urteil alle
zu, wir müssen es tun, denn es ist moralisch gesund und
logisch unanfechtbar. Die Frau ist spät in den industriellen
Kampf eingetreten, und sie leidet noch unter den Folgen ihrer
frühern politischen Inferiorität. Eine neue Zeit öffnet sich
aber vor ihr. Sie hat das Stimmrecht erhalten und ist dem
Manne politisch gleichberechtigt. Sie bedarf jetzt nur noch
der sozialen und industriellen Gleichberechtigung."

(Woman's Journal.)

Kleine Mitteilungen.

Zürich. Die kantonale Justiz- und Poiizeidireklion hat den Besuch
von Kinematographentheatern durch Kinder verboten; ausgenommen
sind besondere Kindervorstellungen.

Das Königin Luise-Haus des Deutschen Bundes abstinenter Frauen,
das auf der Hauptversammlung in Freiburg, am Fusse des gewaltigen
Völkerschlachtdenkmals bei Leipzig zu errichten, beschlossen worden
ist, muss als eine hervorragende nationale Tat der deutschen Frauen
bezeichnet werden. Nicht nur als Mustererfrischungshaus bei dem
täglich von mehr als tausend Personen aus aller Herren Länder
besuchten Denkmal, sondern als eine Stätte, die durch ihre ganze
Einrichtung hervorragend den Kampf gegen den Alkoholismus unterstützen
wird, verdient dieser weitsichtige Plan die Förderung aller Volksfreunde
im Beiche, aller Frauen und Männer, die eine Linderung der Alkoholnot

und eine Besserung der Trinkanschauungen in unserem Volksleben
wünschen. Von mehr als 170 führenden Frauen und Männern aus allen
Volkskreisen ist ein begeisternder „Aufruf an die deutschen
Frauen" zum Besten des „Königin Luise-Hauses" unterzeichnet worden,

der bereitwilligst von der Bundesschatzmeisterin, Frau Doris
Heidemann, Leipzig, Königstrasse 14, an alle Freunde dieses grossen
Werkes sozialer Reform versandt wird. Möchten recht viele opferwillige
Herzen dazu beitragen, dass das „Königin Luise-Haus" ein würdiges
Denkmal der deutschen Frauen werde. E. B.
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